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Beschluß vom 4. Febr.

Der Vollzichnngöralh, in Betrachtung, daß die söge-

nannten Glüks- oder Hazardspiele, von den verderblichsten

Folgen auf die Moralität und die häuslichen Umstände

derjenigen Bürger sind, welche sich diesen Spielen ergeben,
d e sch l i e ß t:

1. Von der Bekanntmachung dieses Beschlusses au, sol-

ten in keinem öffentliche» Hause im Umfange der

Republik, dergleichen Spiele geduldet werden, bey

Strafe für den Wirth, daß ihm das ertheilte Patent
entzogen, und sein Haus beschlossen werde.

2. Alle in Diensten der Republik stehende Civil - und

Militärpersonen, welche überwiesen werden, an ei.

nein der Spiele dieser Art in einen, öffenlliche» HauS

Theil genommen zu haben sollen ohne weitcrö ihrer
Stellen entsezt werden.

z. Der Kriegsminister und der Minister der innern

Angelegenheiten sind, so viel es jeden von ihnen br-

trist, mit Bckannlniachung und Vollziehung dieses

Beschlusses beauftragt, welcher in das Tagblatt der

Gesetze cingcrükl werden soll.

Folgen die Unterschriften.

Ministerium der Wissenschaften und
Künste.

Der Vollz. Rath, an den Minister der
Künste und Wissenschaften!

Ans Encrn Bericht über die Petition des Bürgers
Pcstalozzi, worin er um stärkere Unterstützungen zur Be-
fôrderung seines ErziehungsinstitutS ansucht,

hat der Vollz. Rath beschlossen:

1. Die von dem ihm bewilligter Salarium noch rcsti-
renden zo Fr., und die noch nicht entrichteten Vor-
schußaclder, welche sichaufcin tausend vierhundert
zwey und zwanzig und ein halber Franken bclauffen,
sollen ihm ohne Aufschub bezahlt, und zu dem Ende
eine Dringlichkeilserkläning von ein tausend vier
hundert zwey und fünfzig und ein Halden Franken
ausgefertigt werden,

zu. Der Bürger Pcstalozzi werde aufgefodert, das Per-
sonal, welches er bey seinem Institut angestellt hat,
und sine dafür nöthigen Bedürfnisse zu spczifiziren,

und seine deßsalstgen Erwartungen ansführlich und

bestürmn der Regierung vorzulegen, damit über die

verlangte Pension, das A »gemessene beschlossen wer-
den könne.

;. Es soll an alle Gemeinden durch daS Ministerium der

Wissenschaften eine aufmunternde Einladung
ergehen, ihre Schullehrcr in das Seminar von Pe.
stalozzi zu senden, und hiebcy dessen Schulbücher

zum Verkaufe bestens empfohlen werden.

4. Der Bürger Pcstalozzi werde eingeladen, das seiner

Anstalt nöthige Brennholz genau und bestimmt a>W.

geben damit auch hierüber das Gehörige beschloßen

werden könne.

5. Ihr seyd eingeladen diese Resolution dem Bürger

Pcstalozzi bekannt zu mache», und nach ihr daS

Wclt.rczu besorgen.

Bern, 28. Jan. i8--i.
Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, ,7. Jan.
Präsident: Bay.

Die Criminalgesezgebungscommißion erstattet folgen'

den Bcriclft, dessen Antrag angenommen wird:
B. Gcftzgeber! Ulrich Schüz von Lumàald

entwendete alS Kostgänger bey Peter Sehurch i» der

Lügenlechmatte, demselben bey Tagezeil aus einem n»
verschlossenen Schrank die Summe von 55 Liv., um

welches Vergehen der Schüz, anstatt nach Ausweis tcs

§. 170 des peinlichen Gesetzes zu einer achtjährigen, von

dem Distriktsgericht Sumiswald zu einer zweyiährigm

Kettenstrafe verurihcill ward. Unmittelbar nach auSge-

fällten, Urtheil, bewa den steh der Vater und Großvater

des Verurlheillc» bey der Vollziehung, um Nachlaß ter

Strafe: sie wurden aber abgewiesen, doch mit dem lrsst-

lichen Zusaz: nach 6 Monaten könne dann ihr Begehre»

ehender erhört werden. Nach Monaten ficht nun der

Verurlheiite, von seinen Verwandten und der Munizipa»

lilät seines Orts unterstüzt, neuerdings um Begnadigung
bey der Vollziehung an, die Ihnen B. G- vorschlägt:

den übrigen Theil der Ketcer.strafe des Schüz, in cinc

Eingränzung in seine Gemeinde zu verwandeln.
Die Gründe zur Rechtfertigung dieses Begnadigung^

Akts sind folgende:
a) Der Leichtsinn des Kostmcistcrs, in einem offenen

Gehalt sein Geld aufzubewahren, und die daher läg-

liehe Versuchung des 20jährigen Kostgängers, der aus

Hoffart für Kleidungsstücke, einigc heimliche Schulde»

bey Krämer und Schneider gemacht hatte, und u>»

deren Bezahlung, die er auch sogleich mit dem enliven-

detcn Geld leistete, täglich gemahnt wurde-
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b) Das frcymüthigc, nntständliche und reuende Ein.
gestandniß des Diebstals, auf die erste Anmuthung des

Kostmcisters, vor der Verhaftung und Vergütung des.

selben.

c) Die Zeugnisse aller seiner vorgehenden Meistern,mit
jnbegriffdes lejtcn, auch der Munizipalität von Snmis.
waid, daß Schüz sonst jederzeit als ein eingezogener, recht-

schaffen» Jüngling bekannt und gcschäzt war; endlich
noch das von dem Präsident der hiesige» Bau- und

Strassen-Commißion bekräftigte Zeugniß des Schal-
lenhauszuchtmcistcrs, daß Schüz sich während seiner

Strafzeit vorzüglich wohl betrage» habe, und daher als
ei» vertrauter Mensch ohne Aussicht, gleich einem Tag-
lvhncr, im hiesigen Holzwerchhof zur Arbeit gebraucht
wurde.

Ausdiest angezeigten Data, und die vereinigte drin-
gcnde Bure einer ehrenhaften Vdrwandschaft von Eltern,
Großcllcrn und Gcschwisterlen, trägt die Crim. Gcstzg.
Commißion kein Bedenken, Ihnen B-G. vorzuschlagen,
der Einladung des Vvllz. Raths zu entsprechen, mithin
dennoch übrigen Theil der Kcllenstrafe des Ulrich Schüz,
in eine Eingränzuns jn seine Gemeinde zu verwandeln.

Die Finanzcommißion schlägt folgendes Dekret vor,
welches angenommen wird;

Der gesetzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz',
Raihs », roten d., worin derselbe zu Bestreitung der
Kosten seiner Canzley und zur Berichtigung einiger äl.
terer Vorschüsse des Nationalschatzamtcs für diese» Ge-
gcnstand, eine Creditseröffnung begehrt — beschließt:

Es ist dem Vollz. Rath für die Bedürfnisse seiner

Canzley, beym Naiionalfchahamt ein Crecil von

12000 Fr. eröffnet.
Die gleiche Commißion schlägt folgendes Dekret vor,

welches angenommen wird:
Der gesetzg. Ralh — Ans die Botschaft des Vollz.

Naihs v. i2tcn d., worin der selbe Bevollmächtigung
begehrt, das Amthans des Klosters Wctlingcn m Zu-
rich, versteigern zu dürfen;

In Erwägung, daß zu Bezahlung einer auf diesem

Gebäude haftenden Schuld, die Vcräusserung desselben

ttfodcrlich ist —
beschließt:

Der Vollz. Rath ist bevollmächtigt, das in Zürich
liegende Anithaus des Klosters Wettingen, mid
Vorbehalt des geräumigster K llers und Schütte,
nach Vorschrift des Gesetzes vom z. Jenner 1800,
versteigern zu lassen.

Die gleiche Cvmuußlon erstattet fvlgcnden Bericht und

schlägt eine Botschaft an den Vollz. Rath vor, welche
angenommen wird:

B- Gesetzgebers Die zinspflichtigcn Bürger im Di-
strikt Muri Canl. Baden, zeigen der Gesetzgebung an,
daß ihnen von der dortige» Vcrwaltungskammer ein
Bodenzms mrd Vogtsteuer abgefordert werde, welchen
sie vordem dem Landvogl der obern freyen Aemter cnt,
richtet und der einen Theil seines GeHalls ausgemacht
hätte, mit Bitte, daß ihnen die fernere Ablichtung
diests Gesälls erlassen werten möchte, theils weil es zur-
Bcfoldung einer eingegangenen Stelle gedienel habe,
theils aber auch, weil kein liegender Grund und Bo,
den als unterpfändlich dafür verschriebe» sey.

Aus der vorgenommenen Untersuchung nun eraiebt es

sich, daß von den, den Hochheiie» zuständig gewesenen

Bodenzinseu aus dem Amte Muri, bloß die ;<> Mült
Roggen von AUHüscrn, mir» Theil des amtlich „ Ein»
kommens ausmachten, daß aber sämtlich diese Boden-
zinse, nicht nur aiS aus dortigen Güteim haftend,
cmnrdansiet sind, sondern daß auch bey den vor sieh ge,
gangcnen Käufen um Liegenschaften, stets b.snmnt
worden ist, wieviel von diesem oder jenem Gut, an
den genannten amtlichen Bodenzins abzutragen sey.

Es ist also ganz richtig, daß dieser Bodenzins so

gut wie jeder andere auf den Gütern hastet, und dass

dieselben sowohl im Allgemeinen, als aber auch im
Besondern darum verschriebe» sind. Dieser wahre Bo-
tenzins ist also noch ferner zu bezahlen, wenn nicht der
Umstand, daß er ein Theil der amllichen Bildung
ausmachte, die Pflichtigen davon besreycn könnte. Die5^
scheint aber Ihrer Finanzcommißion keineswegs der Fall
zu seyn. Der Bvdcnzins gehörte den regierenden Stäu-
den und ist cin Realrccht, das durch kein Gesetz abge-
schaffet worden ist. Ob nun die Stände diese Schul-
digkcit sel st bezogen und sich verrechnen ließen, oder od
sie ihrem Landvogl semen Gehalt darauf anwiest», daS
wird wohl weder die Natur der Schuld ändern, noch
die Zinser von ihrer Zahlungspflicht entheben.

Die Finanzcommißion trägt demnach daraus an, in
den anbcgehrtc» Nachlaß nicht einzutreten.

Aus Anlaß dieser Sache kommt aber beyläufig auch

zum Vorschein ei» Kopfgeld, welches von den Land--
vögten der obern freyen Aemter bezogen ward, und
das ursprünglich in einem Huhn, jczt aber au dessen

Statt, in zwey Batzen in Geld bestand, und von je.'
dem Hausvater ausgerichtet werden mußte.

Dieses Kopfgeld ist zwar seil der Revolution nicht
mehr gefordert worden, und in soweit lvird auch vog.



— I0)'Z —

den Pcttr.tti? under cinige Beschwert: darüber geführt,

noch auch die sikachlassung desselben anbegchrl.

D.r Voll;. Rath hat hingegen aber bey der vorge,
noi'.'.'.nencn vorläufigen Unlccsuchnng der Sache, sich

auch herüber gcänssert, und gesunden, daß dieses

Kopfgeld, alS ein Pcrfoualgesäll, unler diejenigen

Feodaldefchn eydc» gehöre, weiche ohne Entschädigung
adgcschasc seyen. Zugleich denn wünscht der Voilz.
Rath, daß hierüber ein Entscheid genommen werde,
west i'.cch mehrere Skaatszinst rsn ähnlicher Art und

Natur verweigert werden, und tee Auofprach rider die-

sin gegenwärtigen Fall, auch sue die à beizen zur Regel

dîâii würde.
Einverstanden mil dem Volt;. Rath über den Gesichts-

Punkt, ems welchem dieses Huhnergelb angesehen werden

muß, findet die Finauzcommißion ganz unbedenklich,

daß S>e B- G. nach dessen Verlangen, sich ganz be-

summt über tessem Nichtbezahlung aussen; zu welchem

Ende beylicgendec Botschaftsentwurf vorgelegt wird.

Botschaft an den Vollz. Rath.
B, Voliz. Rathe! Ihre Botschaft vom Ienner

und deren Beylagen geben den: gefttzg. Rath aile nô-

lh.ge Auskunft über denjenigen Bodciizins oder Vogt-
stcuer, welche vordem, aus dcn> jetzigen Distrikt Muri
Eant. Baden, an den Landvogl der obern freyen A cm-

ter einrichtet werden n.ußte.

Es erhellet ncmiich daraus, daß dieftr Bvdenzins,
der den, Landvsgl überlassen ward, den vormaligen

Hcchhettcn zugehörte, und daß solcher allerdings aus

den dortigen Gütern verschrieben sey, wie sowohl aus

allen Rodeln und Uedanen, als aber aus den Kaufvro-
lokolb.n des Gerichts Muri erweislich ist, so daß mit.
hin das Vorgeben der Pflichtigen als ob kem liegender

Grund und Boden dafür vcrunterpsändet wäre, sich

mcht crwahrcr hat.

Der G. R. hat demnach dic Weigerung der Zins-

Pflichtigen Bürger des Distrikts Muri keineswegs ge-

grimdec gefunden, und demzufolge beschlossen, m ihe

daherige» Nachlassuugsbegchren nicht emzutreten, in-

dem der llmstand, daß dieser BodenjinS zu dem Ee-

hait eines vormaligen Beamten gehörte, kein Grund

tern kann, um die Pflichtigen einer solchen Schuld

zu erlassen.

Von dieser Verfügung hat de? G. R. nicht ermangeln

wollen, Ihnen B-Voliz, Rä!hc, nach Ihrem Verlan,

gen Bekanntschaft zu geben, um sowohl der Verwal-

l.lugbkauìmer von Baden, deren Bekanntmachung au

die P-tei'.ien, so wie die Beziehung des schuldigen Bo.
dcnziuses aiiszutragen, als aber in ähnlichen Fälle«

darauf gegründete Weisungen ertheilen zu könneni

Was denu aber das von eb.n diesem Lautvogt mitcr
den, Namen Hühnergcld bezogene Kopftzeld betrift, >ro,

von Ihre Botschaft ebenfalls Eewähuung thut, so bc.

merkt Ihnen der G. 5î. darüber, daß selbst nach der

eingereichte» Petition zu schließen, dasselbe nicht mehr

eingefordert wird, so daß es darüber keines Entscheides

zu bedürft» scheint. Der G. R. findet aber nul Jh.

neu, B. Voll;. Räthe, daß diese diep steucr, als à
Personaiabgabe, nieklich auch nicht mehr erhoben«,»-
den könne, sondern in die Classe derjenigen sogenannten

Feotalbeschwerdeu gehör:, weiche ohne Entschädigung

abgeschaft worden sind.

Die zinauzcoinmißion macht folgende» Antrag, der

angenommen wird:
In oas Begehren der Gemeinde Aarbcrg Distr. Zvl-

likofen, Canton Bern, adzweckend aus Bcybehalluiig
oder Entschädigung ihrer vormaligen Ohmgcldsgercch-

rigkeit, kann der gesctzg. Rath nicht eintreten,/indem,
wie solches am > >. Dec. 17s? und i z. Nov. 1800 bey

vorhandenen Fatten bereits erklärt worden, dergleichen

Gerechtigkeiten mit der diesmaligen Verfassung mirer-

träglich seyen; doch bleibt der Gemeinde unbenommei:,

zu besserer Bestreitung ihrer Ausgaben sich bey dem

Vollz. Rath um hj? Einführung einer vermehrte» Ab«

gäbe von den G-tränkeu anzumelden.

(Die Fortsetzung folgt.)

A n z e i'g e.

Da die helvetische Regierung der Gewerbschaft des

Lauterbruiiniichen Bleybcrgwerks in Bern eine Conces«

sion auf angewiesene Reviere für den Bergbau ans

Steinkohlen im Canton Oberland ertheilt hat, so thut

die Gewerbschaft hiedurch sämtlichen Feucrarbeilern imb

übrigen Liebhabern zu wissen, daß sie von nun an nut

sehr guten Steinkohlen versehen, und solche alle San»

stage bey dein Magazin in Bern, der Ccnlncr für 2»

Btz-, gegen baare Bezahlung zu haben scheu. M'.n

hat sich dafür bev Bcrgverwalter Schlatter in Bern-

in N. 2;? roth Quartier, auzum.idcn. Briefe »üb

.Geld billet man sich franco aus.

Die Gewerbschaft der Obcrländischen Bley- und

Steinkohlen Bergwerke in Bern, d. ?.Febr. >802.

Und in deren Namen,

I. I. Schlatter, Berzverwâ.
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